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1. VORBEMERKUNG

Im Einklang mit Artikel 7 Absatz 3 des Internen Abkommens1 und Artikel 57 Absatz 
2 der Verordnung (EG) 215/2008 des Rates über die Finanzregelung für den 10. 
EEF2 (im Folgenden "10. EEF") legt die Kommission in diesem Dokument – unter 
Berücksichtigung der Voraussagen der Europäischen Investitionsbank (EIB)  – ihre 
Schätzungen in Bezug auf die Mittelbindungen, Auszahlungen und Beiträge für den 
Zeitraum 2014 bis 2016 vor.  

Dieses Dokument gibt Aufschluss über den Stand der finanziellen Ausführung der 
EEF (8. bis 10. EEF) im Jahr 2013 und die Ausführungsprognosen für die Jahre 2014 
bis 2016. Darüber hinaus enthält es eine unverbindliche Schätzung der Beiträge der 
Mitgliedstaaten zum EEF für die Jahre 2017 und 2018. 

Die Beiträge für die von der Europäischen Investitionsbank (EIB) verwalteten 
Instrumente des 9. und 10. EEF (Investitionsfazilität und Zinsvergütungen) werden 
von den Mitgliedstaaten direkt an die EIB gezahlt.  

2. EINLEITUNG

Die Kommission und die EIB haben ihre Vorausschätzungen für die Mittelbindungen 
und Auszahlungen in den Haushaltsjahren 2014, 2015 und 2016 für jeden der AKP-
Staaten3 und für die ÜLG4 aktualisiert. Insbesondere die Vorausschätzung der 
Auszahlungen erfolgte mit dem Ziel, die Mitgliedstaaten bei einer möglichst genauen 
Berechnung der in ihren nationalen Haushalten einzustellenden Mittel zu 
unterstützen und zu gewährleisten, dass genügend Finanzmittel zur Verfügung 
stehen, um einen Kassenmittelengpass zu vermeiden. 

Gemäß Artikel 7 des Internen Abkommens zum 10. EEF5 und Artikel 57 Absatz 5 
der EEF-Finanzregelung6 wurden die Vorausschätzungen in diesem Dokument 
aktualisiert. 

Nachstehende Grafik gibt einen allgemeinen Überblick über die Entwicklung der 
Bruttomittelbindungen und Auszahlungen seit 1999, einschließlich 
Vorausschätzungen für die Jahre 2014, 2015 und 2016 (kumulierte Beträge für 
Kommission und EIB). 

                                                            
1 Internes Abkommen zwischen den im Rat vereinigten Vertretern der Regierungen der Mitgliedstaaten 

über die Finanzierung der im mehrjährigen Finanzrahmen für den Zeitraum 2008-2013 bereitgestellten 
Gemeinschaftshilfe im Rahmen des AKP-EG-Partnerschaftsabkommens und über die Bereitstellung 
von Finanzhilfe für die überseeischen Länder und Gebiete, auf die der vierte Teil des EG-Vertrags 
Anwendung findet (ABl. L 247 vom 9.9.2006, S. 32). 

2 ABl. L 78 vom 19.3.2008, S. 1. 
3 Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean. 
4 Überseeische Länder und Gebiete. 
5 ABl. L 247 vom 9.9.2006, S. 32. 
6 Verordnung (EG) Nr. 215/2008 des Rates vom 18. Februar 2008 über die Finanzregelung für den 10. 

Europäischen Entwicklungsfonds. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=42243&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:247;Day:9;Month:9;Year:2006;Page:32&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=42243&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:78;Day:19;Month:3;Year:2008;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=42243&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:247;Day:9;Month:9;Year:2006;Page:32&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=42243&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20215/2008;Nr:215;Year:2008&comp=
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Bruttomittelbindungen und -auszahlungen: Entwicklung 1999-2016 (Mio. 
EUR)7

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
MITTELBINDUNGEN 2.958 4.007 1.927 2.125 4.137 2.972 4.020 4.049 3.922 5.241 4.158 3.113 3.740 4.430 5.600 2.423 5.493 5.543
AUSZAHLUNGEN 1.352 1.640 1.779 1.922 2.349 2.558 2.704 3.062 3.251 3.483 3.359 3.660 3.308 3.675 3.383 3.859 3.870 3.968
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Anmerkung: Stand der Ausführung der Europäischen Entwicklungsfonds am 31. Dezember 
2013 (Mittelbindungen, Auszahlungen und finanzielle Lage) und Vorausschätzungen für die 
Jahre 2014, 2015 und 2016. 

In den Anhängen 1, 2 und 3 werden die tatsächlichen Zahlen für die Mittelbindungen, die 
Auszahlungen und die finanzielle Lage 2014 den früheren Schätzungen  gegenübergestellt. 

3. FINANZIELLE VORAUSSCHÄTZUNGEN FÜR DIE JAHRE 2014-2016 
Die nachstehende Tabelle enthält die aktualisierten Zahlen in Bezug auf 
Mittelbindungen, Auszahlungen und Beiträge, die auf der Grundlage der jüngsten 
Vorausschätzungen ermittelt wurden: 

                                                            
7 Für den Zeitraum 2014-2016 handelt es sich um Vorausschätzungen. 
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Prognosen 2014-2016 (*) (**)
2014 2015 2016

Mittelbindungen Kommission 1.613 4.663 4.663
EIB 810 830 880
Insgesamt 2.423 5.493 5.543

Zahlungen Kommission 3.449 3.400 3.468
EIB 410 470 500
Insgesamt 3.859 3.870 3.968

Beiträge Kommission 3.144 3.400 3.350
EIB 106 200 250
Insgesamt 3.250 3.600 3.600

* Bruttobeträge, d. h. ohne Rücksicht auf später aufgehobene Mittelbindungen und 
wiedereingezogene Beträge/Rückflüsse. Nach dieser Methode wird auch beim 
Gesamthaushaltsplan der EU verfahren.

** Es ist noch unklar, wann der 11. EEF ratifiziert wird und damit auch, wann Mittel aus 
dem 11. EEF gebunden werden können. Was den Gesamtbetrag der Mittelbindungung 
betrifft, so wird angenommen, dass der 11. EEF nicht bis 2014 in Kraft tritt und daher ein 
Überbrückungsfonds zum Einsatz kommt, der aus zur Wiederverwendung freigegebenen 
Mitteln älterer EEF, zum 31.12.2013 nicht verwendeten Mitteln des 10. EEF sowie aus im 
Laufe des Jahres 2014 zur Wiederverwendung freigegebenen Mitteln des 8., 9. und 10. EEF 
besteht.

4. NICHTVERBINDLICHE SCHÄTZUNG DER BEITRÄGE FÜR DEN ZEITRAUM 2017-2018
Prognosen 2017-2018 (*) (***) (***)

2017 2018

Beiträge Kommission 3.450 3.500
EIB 200 170
Insgesamt 3.650 3.670

***Artikel 21 Absatz 2 Finanzregelung (Überbrückungsfazilität), Verordnung (EU) 567/2014: statistisch ermittelte 
     Angabe der voraussichtlich zu erwartenden Jahresbeiträge für die Jahre n + 3 und n + 4.

5. AUSFÜHRUNGSPROGNOSEN FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2014, 2015 UND 2016
Die aktualisierten Prognosen sind in den Anhängen 1 bis 3 dargestellt. 
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Die aktualisierten Prognosen für 2014 bestätigen den im Oktober 2013 vom Rat 
festgelegten Stand der Beiträge der Mitgliedstaaten zum EEF für das Jahr 2014 
(3 250 Mio. EUR)8.

Es sei darauf hingewiesen, dass aufgrund des Antrags der EIB auf Annullierung der 
dritten Tranche für 2014 und der Erhöhung der 2013 von der Kommission geleisteten 
sowie der für 2014 geplanten Zahlungen, die zu einem gesteigerten 
Finanzierungsbedarf führte, der von der EIB annullierte Betrag auf die Kommission 
übertragen wurde. Dies bedeutet, dass die Mitgliedstaaten insgesamt um einen 
Beitrag an die Kommission von 3 144 Mio. EUR und einen Beitrag an die EIB von 
106 Mio. EUR ersucht werden (siehe Anhang 4 für eine Aufschlüsselung der 
Beiträge für 2014).

Die Zahlen bestätigen die Feststellungen der Kommissionsmitteilung vom Juni 2014 
in Bezug auf die Mittelverwendung im laufenden Jahr. Es sei zudem auf die Ebola-
Krise in den Ländern Westafrikas hingewiesen, die erhebliche Auswirkungen auf den 
relativen kleinen Kassenbestand des EEF haben könnte. 

Für das Jahr 2015 wird der Jahresbeitrag im Einklang mit der im November 2013 
vom Rat beschlossenen Obergrenze9 auf 3 600 Mio. EUR festgesetzt. Allerdings 
liegt der Anteil der EIB bei 200 Mio. EUR (-100 Mio. EUR gegenüber der im 
November festgelegten Obergrenze) und der Anteil der Kommission bei 3 400 Mio. 
EUR (+100 Mio. EUR). Diese Umschichtung erleichtert die Festsetzung der Beiträge 
der Mitgliedstaaten für 2015 (Jahresbeitrag) und 2016 (Obergrenze) auf 3 600 Mio. 
EUR.

                                                            
8 Beschluss des Rates vom 7. November 2013, Ratsdokument 15699/13. 
9 Beschluss des Rates vom Freitag, 8. November 2013, Ratsdokument 15454/13. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=42243&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:15699/13;Nr:15699;Year:13&comp=15699%7C2013%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=42243&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:15454/13;Nr:15454;Year:13&comp=15454%7C2013%7C
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